Vereinbarung zur Umsetzung der Protokollnotizen
vom 01.07.2010

zwischen der

bvkj.Service GmbH, Mielenforster Str. 2, 51069 Koln

und der

Arbeitsgemeinschaft Vertragskoordinierung
vertreten durch die Kassenéarztliche Bundesvereinigung
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin

Uber den Einbehalt und die Abfihrung einer Sachkostenpauschale fir die Dokumentati-
onsvorlage im Rahmen der Umsetzung der Vertrage gemal § 73c SGB V mit der Techni-
ker Krankenkasse Uber die Durchflihrung zusatzlicher
Friherkennungsuntersuchungen (U10/U11/J2)

§1
Gegenstand der Vereinbarung

Die bvkj.Service GmbH hat mit der AG Vertragskoordinierung und der Techniker Krankenkasse
Vertrage gemall § 73c SGB V iber die Durchfihrung zusatzlicher Friherkennungsuntersu-
chungen geschlossen:
= Vertrag nach § 73c SGB V iber die Durchfihrung zusatzlicher Friherkennungsuntersu-
chungen (U10/U11) im Rahmen der Kinder- und Jugendmedizin
= Vertrag nach § 73c SGB V (ber die Durchfihrung zusatzlicher Friherkennungsuntersu-
chungen (J2) im Rahmen der Kinder- und Jugendmedizin
Im Rahmen dieser Vertrage ist mit Wirkung ab dem 01.01.2012 das Heft zur Dokumentation der
Untersuchung des bvkj (Anlage ,Gesundheits-Checkheft fir Kinder und Jugendliche (grines
Checkheft) zu verwenden. Fiir die Zurverfiigungstellung der Hefte erhalt die bvkj.Service GmbH
aus dem Honorar fir die arztlichen Leistungen eine Sachkostenpauschale nach § 3 dieser Ver-
einbarung.

§2
Leistungen der bvkj.Service GmbH

(1) Die bvkj.Service GmbH verpflichtet sich allen teilnehmenden Arzten fiir die Dokumentation
im Rahmen der Vertrage nach § 1 die notwendigen Dokumentationsunterlagen (Anlage) frei
von Rechten Dritter zur Verfigung zustellen. Die an den Vertragen teilnehmenden Arzte er-
halten die Dokumentationsunterlagen tber die bvkj.Service GmbH.

(2) Die bvkj.Service GmbH stimmt sich mit der AG Vertragskoordinierung tber die Information
der Arzte ab.

(3) Die bvkj.Service GmbH teilt der AG Vertragskoordinierung die Bankverbindung mit.

§3
Aufgaben der AG Vertragskoordinierung

(1) Die vertragsschlieBende Arbeitsgemeinschaft (AG) Vertragskoordinierung nimmt die Aufga-
ben dieses Vertrages durch die Kassenarztlichen Vereinigungen wahr, die ihre Mitglieder
sind. Zu den Aufgaben gehoren insbesondere der Einbehalt und die Weiterleitung der Sach-
kostenpauschale nach Absatz 2 an die bvkj.Service GmbH.



(2) Die Kassenarztlichen Vereinigungen werden gegentber ihren Mitgliedern fir die abgerech-
neten Leistungen im Rahmen der genannten Vertrage nach 8§ 1 jeweils 1,7 Prozent der Ver-
gutung (dies entspricht 0,85 Euro brutto) je abgerechneter GOP (81102, 81120, 81121) ein-

behalten.

GOP Leistung Vergiitung
81102 Beratung, Aufklarung, Durchfihrung und Dokumentation der U 10 50€
81120 Beratung, Aufklarung, Durchfilhrung und Dokumentation der U 11 50 €
81121 Beratung, Aufklarung, Durchfilhrung und Dokumentation der J 2 S0€

(3) Die Kassenarztlichen Vereinigungen informieren die Arzte tiber den Einbehalt der Sachkos-
tenpauschale nach 8§ 3 und Uberweisen quartalsweise die von den an den Vertrdgen nach
§ 1 teilnehmenden Arzten einbehaltenen Betrage auf das Konto der bvkj.Service GmbH.
Hiertber wird die AG Vertragskoordinierung schriftlich informiert. Die Kassenarztlichen Ver-
einigungen konnen die Uberweisung an die bvkj.Service GmbH von Abtretungserklarungen
der teilnehmenden Arzte abhangig machen. Sollte die zur Abrechnung gebrachte Leistung
nicht durch die Techniker Krankenkasse vergutet werden, besteht kein Anspruch gegeniiber
der jeweiligen Kassenarztlichen Vereinigung zur Riickerstattung der Sachkostenpauschale.

(4) Regionale L6ésungen, die in Abstimmung mit den Vertragspartnern getroffen wurden, bleiben
unberdhrt.

(5) Anspriiche nach § 3 Absatz 2 der bvkj.Service GmbH richten sich gegen die fur den abrech-
nenden Arzt zustandige Kassenarztliche Vereinigung. Dariiber hinausgehende Anspriiche
existieren nicht.

§4
Gultigkeit

(1) Dieser Vertrag gilt ab dem 01.01.2012 unbefristet und kann durch einen Vertragspartner mit
einer Frist von drei Monaten jeweils zum Quartalsende gekundigt werden. Die Vereinbarung
kann in beiderseitigem Einvernehmen jederzeit angepasst oder erweitert werden.

(2) Die im Vertrag getroffenen Regelungen bleiben von der Erweiterung der AG Vertragskoordi-
nierung um zusatzliche Kassenarztliche Vereinigungen unbertihrt.

Fir die AG Vertragskoordinierung

Berlin, den
Dr. Andreas Kdhler Dr. Carl-Heinz Mdiller
Vorstandsvorsitzender Vorstand
Kassenarztliche Bundesvereinigung Kassenarztliche Bundesvereinigung

Fur die bvkj.Service GmbH

Koln, den

Dr. Wolfram Hartmann
Geschaftsfiihrer

Anlage - Gesundheits-Checkheft fur Kinder und Jugendliche (grines Checkheft)
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	Für die bvkj.Service GmbH

